
 

 

Satzung 
 

der Gemeinde Leopoldshöhe über die förmliche Festlegung des  
Sanierungsgebietes „ORTSKERN ASEMISSEN“ 

 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) in Verbindung 
mit § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I. 3634), hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe am xxxxxx die folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 – Festlegung des Sanierungsgebiets 
 
Im Ortskern Asemissen sind städtebauliche und funktionale Missstände festzustellen. Die 
städtebauliche Sanierungsmaßnahme dient dazu, den in der Anlage abgegrenzten Bereich 
wesentlich zu verbessern. Das insgesamt rund 93,5 ha umfassende Gebiet wird hiermit gem. 
§ 142 BauGB förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und erhält die Bezeichnung „Ortskern 
Asemissen“. 
 
Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme erfolgt in folgenden Straßenzügen bzw. Straßen-
teilabschnitten: 
 
 
 Adlerweg 
 Ahornstraße 
 Am Eikern 
 Am Eselsbach 
 Am Frohnenhof 
 Am Hammbuschkotten 
 Am Krähenholz 
 Am Meierhof 
 Am Pansbach 
 Am Sportplatz 
 Am Wiebuschkotten 
 Am Wiesenhaus 
 An der Hasenwiese 
 Asemisser Allee 
 Asemisser-Kreisel 
 Bahnhofstraße 
 Baumstraße 
 Beethovenweg 
 Berliner Straße 
 Birkenstraße 
 Bussardweg 
 Danziger Straße 
 Elsternweg 
 Eschenstraße 
 Eulenweg 
 Falkenweg 
 Freiligrathweg 
 Gartenstraße 
 Ginsterweg 



 

 

 Goethestraße 
 Grester Straße 
 Grünstraße 
 Habichtsweg 
 Hahnenkamp 
 Hansastraße 
 Hauptstraße 
 Heeper Straße 
 Heinestraße 
 Hermann-Löns-Weg 
 Im Rewwesiek 
 Im Senffeld 
 Kiebitzweg 
 Lessingstraße 
 Lindenstraße 
 Milanweg 
 Milser Heide 
 Pansheider Weg 
 Parkstraße 
 Reiherweg 
 Rotdornweg 
 Schillerstraße 
 Schlangenstraße 
 Schwanenweg 
 Siekbrede 
 Sperberweg 
 Sperlingsweg 
 Starenweg 
 Stormstraße 
 Tilsiter Straße 
 Uhlandstraße 
 Waldstraße 
 Winkelstraße 

 
Maßgeblich für die Gebietsabgrenzung ist der Lageplan des Sanierungsgebiets in der Anlage. 
Der Lageplan für das Sanierungsgebiet kann im Fachbereich IV Bauen/Planen/Ordnung der 
Gemeinde Leopoldshöhe, Kirchweg 1, 33818 Leopoldshöhe, während der Dienstzeiten einge-
sehen werden. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke 
aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flur-
stücke, sind auf diese die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.  
 
 
 

§ 2 – Verfahren 
 
Entsprechend den Bestimmungen des § 142 Abs. 4 BauGB wird die Genehmigungspflicht 
nach § 144 BauGB insgesamt sowie die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften (§§ 152 -156 a BauGB) ausgeschlossen (Vereinfachtes Sanierungsverfahren). 
 
 
 
  



 

 

§ 3 – Frist zur  
Durchführung der Sanierung  

 
Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB wird als Frist, in der die Sanierung durchgeführt werden soll, der 
Zeitraum bis zum xxxxxxx festgelegt. 
 
 
 

§ 4 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Beste-
hende ortsrechtliche Festsetzungen bleiben hiervon unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leopoldshöhe, den XX.XX.2020 


